
Die Stadtpräsidentin verliest die Verpflichtungserklärung und verpflichtet die anwesenden 

Beiratsmitglieder zur gewissenhaften Erfüllung ihrer Obliegenheiten durch Handschlag.  

Die Verpflichtungserklärungen werden unterschrieben und die Verpflichteten erhalten ein 

Exemplar ausgehändigt. 


